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Beschluß
LG Stuttgart, §§ 114 ZPO, 823, 852 BGB
Schmerzensgeld i.H.v. 25.000 DM bei
Vergewaltigung

Zur Beweisanforderung bei Schmerzemgeld wegen
Vergewaltigung (hier: PKH-Prnfteifahren) und zur
Bemessung des Schmerzemgeldes.
Beschluß des LG Stuttgan vom 13.1.1999 - 10 0 282/98-

Aus den Gründen:
Die Klägerin macht gegen den Beklagten ein angemessenes

Schmerzensgeld in der Größenordnung von 25.000 DM wegen
einer behaupteten Vergewaltigung am 20.10.1996 geltend.

Der Beklagte wurde wegen der Tat von der 7. Strafkammer
des Landgerichts Stuttgan am 9.10.97 - rechtskräftig - zu einer
Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt (LG
Stuttgart, 7 KLs 22 Js 4215/97 - 7/97). In dem Strafverfahren war
der Beklagte nach anfänglichem Bestreiten der Tat geständig.
Nunmehr bestreitet er erneut, die Tat begangen zu haben. Im
übrigen hält er das geltend gemachte Schmerzensgeld für über
höht.

Das Prozeßkostenhilfegesuch des Beklagten ist
zurückzuweisen, da eine hinreichende Erfolgsaus
sicht seiner Rechtsverteidigung gemäß § 114 ZPO
nicht gegeben ist.

Zwar geht der Beklagtenvertreter zu Recht davon
aus, daß das Urteil im Strafverfahren keine präjudi
zielle Wirkung für den Zivilprozeß enrfaltet.

Gleichwohl ist aufgrund der gegebenen Beweisla
ge nicht zu erwarten, daß der Beklagte den aufgrund
seines unstreitigen Geständnisses im Verfahren vor
der Strafkammer, das mit den in den Strafakten enr
haltenen Zeugenaussagen ohne weiteres in Einklang
zu bringen ist, belegten Tatvorwurf im Zivilprozeß
wird entkräften können. [...]

Die vom Beklagten gerügten Ungereimtheiten
der Angaben der Klägerin führen zu keiner abwei
chenden Beurteilung: [...].

Weiterhin wurden bei der gynäkologischen Un
tersuchung der Klägerin in der Frauenklinik Berg am
22.10.1996 zwar nach Aussage der unrersuchenden
Ärztin Dr.... keine äußerlichen Verletzungen im Ge
nital- und Analbereich festgestellt. Dies vermag den
Tatvorwurf jedoch nicht zu entkräften. Im Analbe
reich wurden keine Abstriche vorgenommen.

Der Beklagte bringt weiter vor, die Klägerin habe
in ihrer Nachvernehmung am 14.1.1997 den Beklag
ten nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 60-70 %
wiederkannt, sie habe anläßlich dieser Vernehmung
geäußert, den Täter nicht so dick in Erinnerung ge
habt zu haben. Der Beklagte führt dazu aus, daß er
weder sein Gewicht, noch sein äußeres Aussehen im
Zeitraum zwischen der angeblichen Tat im Oktober
1996 und der Vernehmung im Januar 1997 verän
dert habe. Die Klägerin hat bei derselben Verneh
mung jedoch auch festgestellt, daß die Augen, die
Mundpartie und die Haare der Person aufdem vorge-






